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und Abs. 6 BauGB)

Bäume anpflanzen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
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Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in
seiner Sitzung am  20.02.2019  die Aufstellung der
Bebauungsplanänderung (Änderungsbeschluss)
beschlossen. Der Beschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB
am  09.03.2019  ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in
seiner Sitzung am  20.02.2019  dem Entwurf der
Bebauungsplanänderung und der Begründung zuge-
stimmt sowie die öffentliche Auslegung beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung ist gemäß § 3
(2) BauGB am 09.03.2019 ortsüblich bekanntgemacht
worden. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung hat
mit Begründung vom 18.03.2019 bis  19.04.2019
öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung ist
gemäß § 3 (2) BauGB am 17.04.2019 ortsüblich
bekanntgemacht worden. Der Entwurf der Bebauungs-
planänderung hat mit Begründung vom 26.04.2019  bis
28.05.2019 öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Stadt Hameln hat in seiner Sitzung am
03.07.2019  nach der Prüfung der Anregungen gemäß
§ 3 (2) BauGB die Bebauungsplanänderung als
Satzung gemäß § 10 (1) BauGB sowie die Begründung
beschlossen.

Die Bebauungsplanänderung sowie Ort und Zeit der
Einsichtnahme sind gemäß § 10 (3) BauGB zusammen
mit Hinweisen auf §§  44 (3) und  (4)  sowie 215 (1)
BauGB am 15.07.2019 . im Internet unter
www.hameln.de/stadtportal/rathaus/Bekanntmachungen
bekanntgemacht worden. Die Bebauungsplanänderung
ist damit am 15.07.2019  in Kraft getreten. Auf die
amtliche Bekanntmachung ist am 16.07.2019  in der
Tageszeitung "Deister- und Weserzeitung" hingewiesen
worden.

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Bebau-
ungsplanänderung ist eine Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften beim Zustandekommen der Be-
bauungsplanänderung und sind Mängel der Abwägung
nicht geltend gemacht worden.

Entwurfsbearbeitung:
Abteilung Stadtentwicklung und Planung der Stadt
Hameln.

Hameln, den 21.01.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

L.S.

Hameln, den ............................
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

Bauoberrätin

L.S.

Hameln, den 18.07.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

Hameln, den 04.07.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

L.S.

Hameln, den 29.05.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

L.S.

Hameln, den 11.03.2019
Stadt Hameln
Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

gez. Klank

Bauoberrätin

L.S.

Hameln, den 04.07.2019

gez. Claudio Griese

Oberbürgermeister

L.S.

Aufgrund der  §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634) und des § 84 der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46)
sowie des § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.
GVBl. S. 575), zuletzt geändert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48) , hat der
Rat der Stadt Hameln in seiner Sitzung am  03.07.2019.
den Bebauungsplan Nr. 332  Änderung 9 , bestehend
aus den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen
einschließlich örtlicher Bauvorschriften über die
Gestaltung als Satzung beschlossen.

Maßstab 1:500

Übersichtsplan ohne Maßstab

Bebauungsplan Nr. 332 Änderung 9

Geltungsbereich:
für den Eckbereich der Fischbecker Landstraße/Wehrberger Straße, südlich der Grundstücke Wiebusch
Hs. Nrn. 1, 3, 5, 7, 9, 15 und 17
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Zeichnerische Festsetzungen


	Pläne und Ansichten
	BPlan_332_Ä9_rechtsverb.15-07-19-B Plan


